
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Einladung zur Hauptversammlung in Bensberg 
 
Hiermit berufe ich satzungsgemäß die nächste Hauptversammlung des Landesverbandes 
NRW im Verband Sonderpädagogik (vds) e.V. zum 30.11./01.12. 2012 ein.  
Die Hauptversammlung findet statt im 
 
Kardinal-Schulte-Haus 
Overather Str. 51 – 53 
51429 Bergisch Gladbach – Bensberg 
Tel: 02204/4080. 
 
 
 
Außer den von den Regionalverbänden zu entsendenden Delegierten (namentliche Nennung bis 
zum 21.09. 2012 an Dirk Wasmuth, Wilhelm-Canaris-Str. 6, 59348 Lüdinghausen) mit Stimmrecht 
können alle anderen Mitglieder des Landesverbandes NRW an der Hauptversammlung ohne 
Stimmrecht teilnehmen (Nennung ebenfalls bis zum 21.09.2012). 
 
 
 
 
1. Anträge 

Anträge (auch satzungsändernde Anträge) sowie Vorlagen können an die Hauptversammlung 
laut Satzung von den Regionalverbänden, der Konferenz der Vorsitzenden der Regionalver-
bände, den Referentinnen und Referenten, dem Landesvorstand und von je 40 Mitgliedern mit 
ihrer Unterschrift gestellt werden.   
Die Anträge müssen bis spätestens  21. September 2012 bei Dirk Wasmuth, Wilhelm-Canaris-
Str. 6, 59348 Lüdinghausen eingegangen sein. 
 
 

2. Wahlen 
 

Folgende Positionen sind satzungsgemäß zu wählen: 
 

a) Vorstand 
o Vorsitzende/r 
o Geschäftsführer/in (auf Vorschlag des Vors./der Vors) bestätigen 
o 1. stellv. Vorsitzende/r 
o Sprecher/in der Konferenz der Regionalvorsitzenden auf Vorschlag der Konfe-

renz der RV-Vorsitzenden 
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b) Fachreferate 
Referent/in für die Förderschwerpunkte 

o Sprache 
o emotionale und soziale Entwicklung 
o körperliche und motorische Entwicklung 
o geistige Entwicklung 
o Kommunikations- und Verhaltensentwicklung bei Autismus 
o Hören und Kommunikation 
 

Referent/in für  
o die sonderpädagogische Förderung innerhalb der beruflichen Bildung 
o die Sonderpädagogik in Lehre und Forschung 
o die sonderpädagogische Förderung innerhalb der beruflichen Bildung 

 
 

c) Kassenprüfer/innen (2 Personen) 
 

d) Wahlausschuss (3 Personen) 
 

Eine Wiederwahl ist mit Ausnahme der Kassenprüfer/innen zulässig. 
 
Wahlvorschläge von mindestens 10 Mitgliedern unterschrieben sind bis zum  09. 11. 2012 dem 
Vorsitzenden des Wahlausschusses Heinrich Klinzing einzureichen (c/o Dirk Wasmuth, Wilhelm-
Canaris-Str. 6, 59348 Lüdinghausen) 
 
Jedem Wahlvorschlag muss die schriftliche Einverständniserklärung der/des Vorgeschlagenen 
beigefügt werden. 

 
 
 
Wolfgang Franz 
- Landesvorsitzender - 
 
 
 
 


